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RS UVS Kärnten 1998/03/12 KUVS-K1-
1308/3/97
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.03.1998

Rechtssatz

Der Arbeitgeber kann sich, der ihm nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz tre1enden ö1entlich rechtlichen

Verpflichtung gemäß § 2 Abs 2 und 3, § 18 Abs 1 und § 19 Abs 3 AuslBG um

Beschäftigungsbewilligung für ausländische Arbeitskräfte anzusuchen, nicht dadurch entziehen, daß er den Ausländer

selbst beauftragt, sich die Bewilligungen zu besorgen und selbst sich in keiner Weise um das Bestehen einer

Bewilligung zu kümmern und sich ohne weitere Kontrollmaßnahmen auf seine ausländischen Arbeitnehmer verläßt.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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